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EUROPÄISCHE Reiseversicherungsbedingungen Hotellerie 2024 Urlaubs-Stornoschutz 
(ERV-RVB Hotellerie 2024 i.d.F. Besondere Bedingung Nr. 2 Urlaubs-Stornoschutz) 

 
Soweit in diesen Versicherungsbedingungen personenbezogene Bezeichnungen in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich  auf alle Geschlechter in gleicher Weise. 
 
 

Allgemeiner Teil 

Artikel 1 
Wer ist versichert? 

Versicherte Personen sind die im Versicherungsnachweis namentlich genannten Perso-
nen. 

Artikel 2 
Wo gilt der Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz gilt in Europa im geografischen Sinn, allen Mittelmeeranrainer-
staaten und -inseln, Jordanien, Madeira, Azoren und den Kanarischen Inseln, mit Aus-
nahme von Belarus, Russland, Syrien, der Krim und den Regionen Donezk, Saporisch-
schja, Cherson und Luhansk. 

Artikel 3 
Wann gilt der Versicherungsschutz? 

1. Der Versicherungsschutz gilt für eine Reise für die gewählte Versicherungsdauer. 
Die folgenden auf die Reise bezogenen Bestimmungen sind sinngemäß auch auf 
Beherbergungsverträge anzuwenden. 

2. Der Versicherungsschutz während einer Reise beginnt mit Verlassen des Ortes des 
Hauptwohnsitzes, eines Zweitwohnsitzes oder der regulären Arbeitsstätte und endet 
mit der Rückkehr an einen der genannten Orte oder mit vorherigem Ablauf der Ver-
sicherung.  

3. Für Reisestornoleistungen beginnt der Versicherungsschutz mit Versicherungsab-
schluss (siehe jedoch Artikel 4 Punkt 2.). 

4. Der Abschluss mehrerer, zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgender Versicherungen 
ist nur nach besonderer Vereinbarung mit dem Versicherer zulässig. 

Artikel 4 
Wann muss die Versicherung abgeschlossen werden? 

1. Die Versicherung muss vor Reiseantritt abgeschlossen werden. 
2. Versicherungen mit Reisestornoleistungen müssen spätestens innerhalb von 3 Ta-

gen nach Reisebuchung abgeschlossen werden. Erfolgt der Versicherungsab-
schluss erst danach, besteht Reisestornoversicherungsschutz nur für Ereignisse, die 
ab dem 10. Tag nach Versicherungsabschluss eintreten (ausgenommen Unfall, To-
desfall oder Elementarereignis). Beachten Sie die Sonderregelung zum Stornogrund 
„Schwangerschaft“ in Artikel 11 Punkt 2.1.3. 

Artikel 5 
Wann muss die Prämie bezahlt werden? 

Die Prämie ist sofort nach Versicherungsabschluss zu bezahlen. 

Artikel 6 
Was ist nicht versichert (Ausschlüsse)? 

1. Kein Versicherungsschutz besteht für Ereignisse, die 
1.1. vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die versicherte Person herbeigeführt 

werden; 
1.2. bei Teilnahme an Marine-, Militär- oder Luftwaffen-Diensten oder -Operatio-

nen eintreten; 
1.3. durch jegliche Einwirkung von atomaren, biologischen und chemischen Waf-

fen (ABC-Waffen) verursacht werden; 
1.4. mit Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zuständen oder inneren Unruhen zu-

sammenhängen. Wenn die versicherte Person während der versicherten 
Reise von einem dieser Ereignisse überrascht wird, besteht Versicherungs-
schutz bis zur ehestmöglichen Ausreise. Jedenfalls kein Versicherungsschutz 
besteht für die aktive Teilnahme an Krieg, Bürgerkrieg, kriegsähnlichen Zu-
ständen und inneren Unruhen; 

1.5. auf Reisen eintreten, die trotz Reisewarnung unternommen werden. Als Rei-
sewarnungen gelten alle Reisewarnungen (für ein gesamtes Land) und parti-
ellen Reisewarnungen (für ein bestimmtes Gebiet) des österreichischen Au-
ßenministeriums. Bei Reisewarnungen wegen Epidemien oder Pandemien gilt 
der Ausschluss nur für Ereignisse, die in unmittelbarem und ursächlichem Zu-
sammenhang mit diesen stehen. Wird während der versicherten Reise eine 
Reisewarnung erlassen, die zur dringenden Ausreise auffordert, besteht Ver-
sicherungsschutz bis zur ehestmöglichen Ausreise; 

1.6. beim Versuch oder der Begehung gerichtlich strafbarer vorsätzlicher Hand-
lungen durch die versicherte Person eintreten; 

1.7. durch Streik hervorgerufen werden; 
1.8. durch Selbsttötung oder Selbsttötungsversuch der versicherten Person aus-

gelöst werden; 
1.9. bei Reisen in unerschlossene oder unerforschte Gebiete sowie in einer See-

höhe über 6.000 m eintreten; 
1.10. durch Einfluss ionisierender Strahlen im Sinne des Strahlenschutzgesetzes 

oder durch Kernenergie verursacht werden; 
1.11. die versicherte Person infolge einer erheblichen Beeinträchtigung ihres psy-

chischen und physischen Zustandes durch Alkohol, Suchtgifte oder Medika-
mente erleidet; 

1.12. beim Lenken eines Kraftfahrzeuges herbeigeführt werden, wenn der Lenker 
die jeweilige kraftfahrrechtliche Berechtigung, die im Land des Ereignisses, 
zum Lenken dieses Kraftfahrzeuges erforderlich wäre, nicht besitzt; dies gilt 
auch dann, wenn dieses Fahrzeug nicht auf Straßen mit öffentlichem Verkehr 
gelenkt wird; 

1.13. bei Benützung von Luftfahrzeugen (z.B. Motorluftfahrzeuge, Segelflugzeuge, 
Drachenflieger, Hängegleiter, Freiballone) entstehen, ausgenommen bei Be-
nützung von Fallschirmen und Paragleitern oder als Passagier in einem Mo-
torluftfahrzeug, für das eine Passagiertransportbewilligung vorliegt. Als Pas-
sagier gilt, wer weder mit dem Betrieb des Luftfahrzeuges in ursächlichem 
Zusammenhang steht noch Besatzungsmitglied ist noch mittels des Luftfahr-
zeuges eine berufliche Betätigung ausübt. Punkt 1.13. gilt nicht für Reise-
storno; 

1.14. bei Beteiligung als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges bei 
Fahrveranstaltungen (einschließlich den dazugehörigen Trainings- und Quali-
fikationsfahrten), bei denen es auf das schnellstmögliche Zurücklegen einer 

vorgegebenen Fahrstrecke oder die Bewältigung von Hindernissen bzw. 
schwierigem Gelände ankommt, oder bei Fahrten auf Rennstrecken entste-
hen. Punkt 1.14. gilt nicht für Reisestorno; 

1.15. bei Ausübung von Berufssport inklusive Training entstehen. Punkt 1.15. gilt 
nicht für Reisestorno; 

1.16. bei Teilnahme an Landes-, Bundes- oder internationalen Sportwettbewerben 
sowie am offiziellen Training für diese Veranstaltungen auftreten. Punkt 1.16. 
gilt nicht für Reisestorno; 

1.17. bei Tauchgängen entstehen, wenn die versicherte Person keine international 
gültige Berechtigung für die betreffende Tiefe besitzt, außer bei Teilnahme an 
einem Tauchkurs mit einem befugten Tauchlehrer. Jedenfalls besteht kein 
Versicherungsschutz bei Tauchgängen in einer Tiefe von mehr als 40 m. 
Punkt 1.17. gilt nicht für Reisestorno; 

1.18. infolge der Ausübung einer beruflichen manuellen Tätigkeit durch die versi-
cherte Person entstehen. Übliche Tätigkeiten im Rahmen eines Au-Pair-Auf-
enthaltes sowie im Hotel- und Gastgewerbe sind versichert. Punkt 1.18. gilt 
nicht für Reisestorno; 

1.19. bei Ausübung einer Extremsportart auftreten. Punkt 1.19. gilt nicht für Reise-
storno. 

2. Im Fall von Reisestorno und Reiseabbruch besteht kein Versicherungsschutz, wenn 
der Reisestornogrund bei Versicherungsabschluss bzw. der Reiseabbruchgrund bei 
Reiseantritt bereits vorgelegen hat oder voraussehbar gewesen ist. 

3. Sanktionsklausel: 
3.1. Ist der Versicherungsnehmer oder eine versicherte Person eine sanktionierte 

Person oder wird eine Reise zum Zweck der Ausübung einer sanktionierten 
Tätigkeit vorgenommen, wird im Ausmaß und für die Dauer der Sanktion kein 
Versicherungsschutz gewährt, keine Zahlung geleistet und keine Leistung er-
bracht, die dem Versicherungsnehmer oder der versicherten Person direkt 
oder indirekt zukommt. 

3.2. Sanktionen sind internationale Handels-, Finanz- oder Wirtschaftssanktionen 
oder Embargos aufgrund von 
– Resolutionen der Vereinten Nationen und/oder 
– Verordnungen und/oder Beschlüssen der Europäischen Union und/oder 
– Gesetzen, Verordnungen oder Bescheiden von Organen der Republik Ös-

terreich und/oder 
– rechtlichen Vorgaben der Vereinigten Staaten von Amerika und des Ver-

einigten Königreiches. 
Embargos sind das Verbot der Ein- oder Ausfuhr von Waren oder der Er-
bringung von (Finanz-)Dienstleistungen. 

  Sanktioniert bedeutet, dass in einer Sanktion bestimmt wird, dass an darin 
genannte Personen oder für darin genannte Tätigkeiten kein Versicherungs-
schutz gewährt werden darf oder an diese oder zu deren Gunsten keine Ver-
sicherungsleistungen oder Zahlungen erbracht werden dürfen. 

3.3. Der Versicherer wird im Ausmaß und für die Dauer der Sanktion keine Prämie 
verrechnen. 

Artikel 7 
Was bedeuten die Versicherungssummen? 

1. Die im Leistungsverzeichnis der Versicherungspolizze angeführten Versicherungs-
summen begrenzen die Leistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle vor und 
während einer Reise. 

2. Beim Abschluss mehrerer, sich hinsichtlich des Versicherungszeitraums über-
schneidender Versicherungen erfolgt für den Zeitraum der Überschneidung keine 
Vervielfachung der Versicherungssummen. 

Artikel 8 
Was ist zur Wahrung des Versicherungsschutzes zu beachten (Obliegenheiten)? 

Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maß-
gabe der Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Absatz 3 VersVG (siehe Anhang) 
bewirkt, werden bestimmt: 
Der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person haben 
1. den Eintritt des Versicherungsfalles, nachdem sie von ihm Kenntnis erlangt haben, 

ehestmöglich dem Versicherer anzuzeigen und ihn umfassend über Schadenereig-
nis und Schadenausmaß zu informieren; 

2. bei Eintritt eines versicherten Reisestornogrundes ehestmöglich die Reise zu stor-
nieren, um die Stornokosten möglichst niedrig zu halten; 

3. nach Möglichkeit zur Feststellung des Sachverhaltes beizutragen, dem Versicherer 
jede erforderliche Auskunft wahrheitsgemäß zu erteilen und jede zumutbare Unter-
suchung über Ursache und Höhe der Leistungspflicht zu gestatten; 

4. soweit nach den Umständen im Einzelfall zumutbar 
4.1. Beweismittel, die Ursache und Höhe der Leistungspflicht belegen (wie Stor-

nokostenabrechnung, Buchungsbestätigungen, Polizeiprotokolle, Bestäti-
gungen von Fluglinien, Arzt- und Krankenhausatteste, Rechnungen usw.), 
dem Versicherer zu übergeben. Belege, soweit vorhanden im Original, sind 
dem Versicherer auf dessen Verlangen zu übergeben, wenn der Versicherer 
den Schaden ersetzt; 

4.2. bei Erkrankung oder Unfall eine entsprechende Bestätigung des behandeln-
den Arztes (bei Reiseabbruch vom Arzt vor Ort) ausstellen zu lassen; 

4.3. Schäden, die in Gewahrsam eines Transportunternehmens oder Beherber-
gungsbetriebes eingetreten sind, diesem ehestmöglich nach Entdeckung an-
zuzeigen und eine Bescheinigung darüber zu verlangen; 

4.4. Schäden, die durch strafbare Handlungen verursacht wurden, ehestmöglich 
unter genauer Darstellung des Sachverhaltes und unter Angabe des Scha-
denausmaßes der zuständigen Sicherheitsdienststelle vor Ort anzuzeigen und 
eine Bescheinigung darüber zu verlangen. 

Artikel 9 
Wie müssen Erklärungen abgegeben werden?  

Alle Erklärungen und Informationen des Versicherungsnehmers, der versicherten Person 
und sonstiger Dritter im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag müssen per On-
line-Formular des Versicherers, Mail oder Post übermittelt werden. 
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Artikel 10 
Was gilt bei Ansprüchen aus anderen Versicherungen (Subsidiarität)? 

Bestehen für einen Versicherungsfall auch Leistungsverpflichtungen anderer Sozial- 
oder Privatversicherungen, gehen diese vor (Subsidiarität). Die Ansprüche der versicher-
ten Person aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag bleiben hiervon jedoch unbe-
rührt: Meldet die versicherte Person den Versicherungsfall dem Versicherer, wird dieser 
in Vorleistung treten und den Schadenfall bedingungsgemäß regulieren. 

Besonderer Teil 

A: Reisestorno und Reiseabbruch 

Artikel 11 
Was ist versichert? 

1. Gegenstand der Versicherung ist eine gebuchte Reise (z.B. Hotel- oder Mietarran-
gement). Zusätzlich gebuchte Nebenleistungen und Fahrtkosten können mitversi-
chert werden, dazu müssen diese bei der Höhe der gewählten Stornoversicherungs-
summe mitberücksichtigt werden. 

2. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die versicherte Person aus einem der folgenden 
Gründe die Reise oder einen Teil der Reise nicht antreten kann oder abbrechen 
muss: 
2.1. Medizinische Gründe 

2.1.1. Tod der versicherten Person; 
2.1.2. unerwartete Erkrankung (einschließlich epidemischer oder pandemi-

scher Krankheiten), unfallbedingte Körperverletzung, unerwartetes 
Akutwerden einer bestehenden Erkrankung oder Unfallfolge, Bruch 
oder Lockerung von implantierten Gelenken oder Impfunverträglich-
keit der versicherten Person; 

2.1.3. Frühgeburt oder unerwartete schwere Schwangerschaftskomplikati-
onen bis einschließlich der 35. Schwangerschaftswoche.   
Der Eintritt der Schwangerschaft, ist nur versichert, wenn die Versi-
cherung spätestens innerhalb von 3 Tagen nach Reisebuchung ab-
geschlossen wurde. 

2.2. Berufliche und schulische Gründe 
2.2.1. unverschuldeter Verlust des Arbeitsplatzes infolge Kündigung der 

versicherten Person durch den Arbeitgeber; 
2.2.2. Kurzarbeit der versicherten Person aufgrund nicht saisonbedingter 

wirtschaftlicher Schwierigkeiten des Betriebes, in dem die versi-
cherte Person beschäftigt ist, wenn sich deshalb der regelmäßige 
Bruttobezug für einen Zeitraum von mindestens drei aufeinanderfol-
genden Monaten um mindestens 35 % verringert; 

2.2.3. Einberufung der versicherten Person zum Grundwehr- bzw. Zivil-
dienst, vorausgesetzt die zuständige Behörde akzeptiert die Reise-
buchung nicht als Grund zur Verschiebung der Einberufung; 

2.2.4. Nichtbestehen der Reifeprüfung oder einer gleichartigen Abschluss-
prüfung einer mindestens 3-jährigen Schulausbildung durch die ver-
sicherte Person unmittelbar vor dem Reisetermin der vor der Prüfung 
gebuchten Reise. 

2.3. Familiäre Gründe 
2.3.1. unerwartete Erkrankung (einschließlich epidemischer oder pandemi-

scher Krankheiten), unfallbedingte Körperverletzung, unerwartetes 
Akutwerden einer bestehenden Erkrankung oder Unfallfolge, Bruch 
oder Lockerung von implantierten Gelenken oder Tod (auch Selbst-
tötung) von Familienangehörigen oder einer anderen persönlich nahe 
stehenden Person, wodurch die Anwesenheit der versicherten Per-
son dringend erforderlich ist. Die nahestehende Person muss dem 
Versicherer bei Versicherungsabschluss in geschriebener Form na-
mentlich genannt werden; pro Buchung kann nur eine nahe stehende 
Person angegeben werden; 

2.3.2. Einreichung der Scheidungs- oder Auflösungsklage (bei einvernehm-
licher Trennung der dementsprechende Antrag) beim zuständigen 
Gericht oder Aufgabe des gemeinsamen Wohnsitzes vor der versi-
cherten gemeinsamen Reise der betroffenen Ehe- oder Lebens-
partner; 

2.3.3. Auflösung der Lebensgemeinschaft (seit mindestens sechs Monaten 
bestehend) vor der versicherten gemeinsamen Reise der betroffenen 
Lebensgefährten (eidesstattliche Erklärung der betroffenen Lebens-
gefährten erforderlich). 

2.4. Deliktische Gründe und Sachschäden 
2.4.1. bedeutender Sachschaden am Eigentum der versicherten Person an 

einem ihrer Wohnsitze infolge eines Elementarereignisses (Hochwas-
ser, Sturm usw.), Feuer, Wasserrohrbruch oder Straftat eines Dritten, 
der ihre Anwesenheit erforderlich macht. 

2.5. Sonstige Gründe 
2.5.1. Eintreffen einer unerwarteten gerichtlichen Vorladung der versicher-

ten Person, vorausgesetzt das zuständige Gericht akzeptiert die Rei-
sebuchung nicht als Grund zur Verschiebung der Vorladung. 

3. Der Versicherungsfall gilt für die betroffenen versicherten Personen, deren gleich-
wertig versicherte mitreisende Familienangehörige und zusätzlich pro Ereignis für 
maximal sechs weitere gleichwertig versicherte mitreisende Personen. Als gleich-
wertig versichert gilt jeder, der bei der Europäischen Reiseversicherung AG Wien für 
einen solchen Versicherungsfall ebenfalls versichert ist. 

4. Als Familienangehörige gelten Ehepartner (bzw. eingetragener Lebenspartner oder 
im gemeinsamen Haushalt lebender Lebensgefährte), Kinder (Stief-, Schwieger-, 
Enkel-, Pflege-, Adoptiv-), Eltern (Stief-, Schwieger-, Groß-, Pflege-, Adoptiv-), Ge-
schwister, Stiefgeschwister und Schwager/Schwägerin der versicherten Person – 
bei eingetragenem Lebenspartner oder im gemeinsamen Haushalt lebendem Le-
bensgefährten zusätzlich dessen Kinder, Eltern und Geschwister. 

Artikel 12 
Welche Kosten werden ersetzt? 

Der Versicherer ersetzt  
1. bei Reisestorno die aus dem Reisevertrag geschuldeten Stornokosten oder Umbu-

chungskosten bis zur Höhe der aus dem Reisevertrag geschuldeten Stornokosten; 
2. bei Reiseabbruch die bezahlten, aber nicht genutzten Teile der versicherten Reise. 
3. Nicht ersetzt werden Abschussgebühren und Jagdlizenzen. 

B: Verspätete Anreise 

Artikel 13 
Welche Kosten werden bei verspäteter Anreise ersetzt? 

1. Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn während der Anreise zum gebuchten Aufent-
haltsort eines der nachfolgend genannten Ereignisse eintritt, dadurch der Aufent-
haltsort nicht zum gebuchten Zeitpunkt erreicht werden kann und daher gebuchte 
Nächtigungs- oder Verpflegungsleistungen nicht in Anspruch genommen werden 
können: 
1.1. Unfall oder Verkehrsunfall der versicherten Person; 
1.2. technisches Gebrechen des benützten Privatfahrzeugs; 
1.3. Verspätung eines öffentlichen Verkehrsmittels (inklusive Flugverspätung) von 

mindestens zwei Stunden (hierbei wird auf die verspätete Ankunft am Zielort 
abgestellt).  
Kein Versicherungsschutz besteht bei Naturkatastrophen, Luftraumsperren, 
Flughafensperren, Straßensperren (ausgenommen Elementarereignisse ge-
mäß Punkt 1.4.), Stau, Flugverspätungen bei durchgängig gebuchten Tickets 
und bei Nichteinhaltung der Mindestumsteigezeiten; 

1.4. Straßensperre aufgrund eines Elementarereignisses vor Ort (z.B. Lawinenge-
fahr, Vermurung, Überschwemmung). 

2. Der Versicherer ersetzt die notwendigen und nachgewiesenen Mehrkosten bis zur 
vereinbarten Versicherungssumme (Einzeldeckung). Als Mehrkosten gelten die zu-
sätzlichen Nächtigungs- und Verpflegungskosten während der Anreise zum gebuch-
ten Aufenthalt. Wenn die Entschädigung aus einem Ereignis (z.B. Großwetterlage) 
für mehrere Versicherungsfälle während einer Woche (Samstag bis Freitag) den Be-
trag von € 800.000,- übersteigt (Kumulschadengrenze), werden die Entschädigun-
gen, die auf die einzelnen versicherten Personen entfallen, verhältnismäßig gekürzt. 
In diesem Fall haftet der Versicherer für die Entschädigung aus dem einzelnen Ver-
trag nach dem Verhältnis dieser Kumulschadengrenze zur Summe aller Entschädi-
gungen aus den betroffenen Versicherungsverträgen. 

 
 

***************** 
 
 

Anhang 
 

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) 
 

§ 6 Versicherungsvertragsgesetz 
 
(1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt 
des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von 
der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, 
wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den 
Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als 
eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates 
nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen. 
 
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrunde-
liegende Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie aufrechterhalten soll, tritt die verein-
barte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter 
der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verlet-
zung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Ein-
fluss auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit 
nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist. 
 
(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Vermin-
derung der Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer ge-
genüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so kann sich 
der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung 
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat. 
 
(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, 
die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, 
so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, 
die Leistungspflicht des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Um-
stände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers be-
deutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung 
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung Einfluss gehabt hat. 
 
(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit 
zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam. 
 
(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit 
Rechte nur ableiten, wenn dem Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedin-
gungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt 
wird. 
 

***************** 
 

Versicherer: 

Europäische Reiseversicherung AG 
Sitz in Wien, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 
Tel. +43/1/317 25 00, E-Mail: info@europaeische.at, www.europaeische.at 
Firmenbuch HG Wien FN 55418y 
Aufsichtsbehörde: FMA Finanzmarktaufsicht, Bereich: Versicherungsaufsicht, 
Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien. 
 
Die Europäische Reiseversicherung AG gehört zur Unternehmensgruppe der 
Assicurazioni Generali S.p.A., Triest eingetragen im Versicherungsgruppenre-
gister der IVASS unter der Nummer 026. 
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